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Arztzeugnisse   
Die Abteilung Recht des DBK beleuchtet im DBKaktuell von Zeit zu Zeit einzelne 
Rechtsfragen aus dem Tätigkeitsbereich des DBK: In dieser Ausgabe einige Fragen rund 
um das Thema «Arztzeugnisse». Die bisher erschienenen Beiträge finden Sie hier.

A. Rechtliche Grundlage im Kan-
ton Solothurn

Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3) 
regelt das Arztzeugnis und die ver-
trauensärztliche Untersuchung im 
Zusammenhang mit dem Vorge-
hen bei Krankheit und Unfall in 
§ 173. Bei Arbeitsverhinderung ist die 
oder der Vorgesetzte unverzüglich zu 
benachrichtigen. Spätestens nach 5 Ta-
gen nach Eintritt der Arbeitsunfähig-
keit ist die Verhinderung durch ein 
ärztliches Zeugnis zu bescheinigen. 
Die Abgabe eines ärztlichen Zeugnis-
ses kann jedoch bereits vorher ver-
langt werden. Die Anstellungsbehörde 
kann zur genauen Abklärung von Ur-
sache und Tragweite der Arbeitsver-
hinderung eine Untersuchung durch 
eine Vertrauensärztin oder einen Ver-
trauensarzt anordnen. Bei längerer 
Krankheit muss monatlich ein Zeugnis 
beigebracht werden.

B. Form, Qualifikation und Inhalt 
des Arztzeugnisses

Form:  In der Praxis werden Arzt-
zeugnisse grundsätzlich schriftlich 
ausgestellt. Der Telemedizin-Anbieter 
Medgate stellt Arztzeugnisse  ab 1. Ja-
nuar 2014 auch telefonisch aus, mit 
dem Hinweis, dass solche Arztzeug-
nisse nur dann beweiskräftig sind, 
wenn sie von den Arbeitgebenden ak-
zeptiert werden. Die Verwaltung des 
Kantons Solothurn akzeptiert keine te-
lefonisch ausgestellten Zeugnisse.

Qualifikation: Schriftliche Arzt-
zeugnisse sind als strafrechtlich re-
levante Urkunden zu qualifizieren. 
Stellt eine Ärztin oder ein Arzt vor-
sätzlich ein unwahres Zeugnis aus, 
macht er oder sie sich nach Artikel 
318 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches (StGB; SR 311.0) strafbar. Rei-
chen Arbeitnehmende ein gefälschtes 
Arztzeugnis ein und bleiben der Arbeit 
fern, so erfüllen sie den Tatbestand des 
Betruges (Art. 146 StGB).

Inhalt: Das Arztzeugnis soll festhal-
ten, seit wann die Arbeitsunfähigkeit 
besteht und wie lange sie dauern wird; 
d.h. entweder ein Enddatum oder an-
dernfalls die Anmerkung «bis auf Wei-
teres», eventuell unter Angabe eines 
nächsten Arzttermins, und ob die Ar-

beitsunfähigkeit vollständig oder teil-
weise ist. Rückwirkende Arztzeugnisse 
sind problematisch, in Ausnahmefällen 
jedoch gerechtfertigt. Die Rückwir-
kung sollte eine Woche nicht überstei-
gen (Ärzteempfehlung). Arztzeugnisse 
enthalten grundsätzlich keine Diag-
nose, es sei denn, die Arbeitnehmen-
den entbinden die Ärztin oder den 
Arzt ausdrücklich von der ärztlichen 
Schweigepflicht.

C. Arztzeugnisse in der personal-
rechtlichen Praxis

Rückfragen der Arbeitgeben-
den bei der behandelnden Ärztin 
oder beim behandelnden Arzt: Ge-
genüber den Arbeitgebenden darf die 
Ärztin oder der Arzt nur Angaben ma-
chen, die für die in Frage stehende Ar-
beitsunfähigkeit der Arbeitnehmen-
den von Bedeutung sind. Grundsatz: 
«So wenig Information wie möglich, 
so  viel wie nötig». Macht die Ärz-
tin oder der Arzt weitergehende An-
gaben, ohne von der Schweigepflicht 
befreit worden zu sein, macht sie oder 
er sich strafbar. Entbinden die Arbeit-
nehmenden die Ärztin oder den Arzt 
nicht vom Arztgeheimnis, so kommen 
die Arbeitgebenden auf diesem Weg 
zu keinen weiteren Informationen. Die 
Arbeitgebenden haben dann die Mög-
lichkeit, eine vertrauensärztliche Un-
tersuchung zu verlangen.

Vertrauensärztliche Untersu-
chung: Die Anstellungsbehörde kann 
zur genaueren Abklärung von Ursa-
che und Tragweite der Arbeitsverhin-
derung eine Untersuchung durch eine 
Vertrauensärztin oder einen Vertrau-
ensarzt anordnen.  Die  Arbeitgeben-
den müssen die Persönlichkeit der Ar-
beitnehmenden achten und schützen. 
Die Anordnung einer vertrauensärztli-
chen Untersuchung darf keine Persön-
lichkeitsverletzung darstellen. 

Es muss eine Interessenabwägung 
zwischen Arbeitgebenden (geordneter 
Betriebsablauf) und Arbeitnehmenden 
(Wahrung Persönlichkeitsrecht) vor-
genommen werden. Eine Verweige-
rung der vertrauensärztlichen Unter-
suchung durch die Arbeitnehmenden 
kann die Arbeitgebenden ausnahms-
weise zur fristlosen Entlassung berech-
tigen.

Arbeitsleistung trotz Arbeits-
unfähigkeit: Bei der Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit darf nicht nur 
das Arztzeugnis allein berücksichtigt 
werden; vielmehr müssen die gesam-
ten Umstände gewürdigt werden, ins-
besondere welche Krankheit vorliegt 
beziehungsweise welche Tätigkeiten 
trotz Arbeitsunfähigkeit noch ausge-
übt werden können. Das Arbeitsun-
fähigkeitszeugnis wird in der Regel 
immer im Hinblick auf die von den Ar-
beitnehmenden gemäss GAV zu leis-
tende Arbeit ausgestellt.

Umschreibung einer Teilarbeits-
unfähigkeit: Unfall oder Krankheit 
können auch nur zu einer teilweisen 
Arbeitsunfähigkeit führen. Wie ist der 
Fall zu beurteilen, wenn Arbeitneh-
mende zu 70% arbeiten und infolge 
einer Krankheit vom Arzt zu 50% ar-
beitsunfähig geschrieben werden? Be-
zieht sich die Arbeitsunfähigkeit auf 
das Vollpensum oder auf das Pensum 
von 70%? Bedeutet 50%-ige Arbeits-
unfähigkeit reduzierte Leistung bei 
gleichem Pensum oder gleiche Leistung 
bei reduziertem Pensum? Primär ist da-
von auszugehen, dass sich die Prozen-
tangabe auf die zeitliche Einschrän-
kung der Arbeitsfähigkeit bei gleicher 
Leistung bezieht. Ohne andere Infor-
mationen versteht sich das Arztzeugnis 
so, dass sich die tägliche Arbeitszeit um 
den angegebenen Prozentsatz verklei-
nert. Doch gibt es dazu keine klaren 
Regeln. Ein Arztzeugnis, das die Teilar-
beitsunfähigkeit bescheinigt, sollte ge-
nügend klar umschreiben, wie diese zu 
verstehen ist, andernfalls holen die Ar-
beitgebenden bei der attestierenden 
Ärztin oder beim attestierenden Arzt 
die nötigen Aufschlüsse ein.

Verspätete Vorlage eines Arzt-
zeugnisses: Schliesslich ist noch die 
Frage zu klären, wann das Arztzeug-
nis vorgelegt werden muss. Geht es 
nur um die Frage der Lohnfortzahlung, 
ist die Antwort einfach: Die Arbeitge-
benden können die Lohnfortzahlung 
grundsätzlich verweigern, bis die Ar-
beitnehmenden einen Beweis für ihre 
Arbeitsunfähigkeit erbringen, was in 
der Regel mit Hilfe des Arztzeugnisses 
geschieht. 
Dr. Dieter Altenburger,  

Abteilung recht

http://www.so.ch/departemente/bildung-und-kultur/sekretariat-dbk/recht.html

